
  

B Ü R G E R M E I S T E R A M T  Simonswald 
   

 
 
 
 
Bürgermeisteramt  Talstraße 12  79263 Simonswald 

 
An die Bürgerinnen und Bürger 

 Bürgermeisteramt Simonswald 
Talstraße 12 
79263 Simonswald 
Landkreis Emmendingen 
 
Tel. Zentrale:  (07683) 9101-0 
Fax: Zentrale: (07683) 9101-13 
e-mail:  gemeinde@simonswald.de 
Internet:  http://www.simonswald.de 
 
Es schreibt Ihnen Bürgermeister Schonefeld 
Durchwahl: (07683) 9101-10 
E-Mail: gemeinde@simonswald.de 

 
    Simonswald, den 

   20.11.2019 

Einladung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der am Mittwoch, 27.11.2019, um 19:00 Uhr, im Kulturhaus, Am Sägplatz 1, 79263 Simonswald, 
stattfindenden Sitzung des Gemeinderates laden wir Sie herzlich ein. 
 
Zu Beginn der Sitzung wollen wir unsere erfolgreichen Simonswälder Tauzieher, die mit der deutschen 
Nationalmannschaft bei der Europa- und Weltmeisterschaft in Irland sowie beim Club Opening erfolgreich 
teilgenommen haben, beglückwünschen und ehren. 
 
 

Tagesordnung 
 
1.  Einwohnerfragemöglichkeit  
   
2.  Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Straßenüberführung (SÜ) 

Ettersbach 28 
SV/061/2019 

   
3.  Neubau Infopoint Kandel mit WC-Anlage - Kostenbeteiligung SV/068/2019 
   
4.  Breitbandversorgung Ortsteil Wildgutach - Herausnahme aus dem 

Deckungslückenmodell des Landkreises EM und Anschluss an das 
Glasfasernetz des Schwarzwald-Baar-Kreises 

SV/066/2019 

   
5.  Gemeindewald  
   
5.1.  Übernahme Revierdienst im Gemeindewald durch das Forstamt SV/062/2019 
   
5.2.  Gemeindewald Simonswald - Vollzug Wirtschaftsjahr 2018 SV/069/2019 
   
5.3.  Gemeindewald Simonswald - Planung Wirtschaftsjahr 2020 SV/070/2019 
   
5.4.  Antrag "Holzlagerplatz - Am Mattenhof" SV/065/2019 

http://www.simonswald.de/


   
 

   
6.  Zustimmung zu vorgesehenen Beschlüssen der 

Gesellschafterversammlung der Elztal & Simonswäldertal 
Tourismus GmbH & Co. KG am 02.12.2019. 

SV/064/2019 

   
7.  Bekanntgaben, Anfragen  
   
8.  Einwohnerfragemöglichkeit  
   
 
 

 

Stephan Schonefeld 
Bürgermeister 
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Gemeinde Simonswald Datum: 13.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Tobias Scherzinger 

Aktenzeichen: 
 

657.25 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/061/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 13.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der 
Straßenüberführung (SÜ) Ettersbach 28 
 

Beschlussvorschlag: Die Arbeiten zur Erneuerung der 
Straßenüberführung (SÜ) Ettersbach 28 
werden an die die wirtschaftlichste Bieterin, 
die Karl Burger GmbH, Waldkirch zum 
Brutto-Angebotspreis von 360.817,17 Euro 
vergeben. 
 

 
Sachverhalt: 
 
Nachdem für die notwendige Erneuerung der Straßenüberführung über den Ettersbach im 
Bereich des Anwesens Ettersbach 28 mit Bescheid vom 12.09.2019 vom Land aus dem 
Kommunalen Sanierungsfonds Brücken 2017 – 2019 eine finanzielle Förderung des 
Vorhabens in Höhe von 188.000 Euro zugesagt wurde, wurde die Baumaßnahme am 
12.10.2019 öffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung und die nach der 
VOB vorgegebene Wertung der eingegangenen Angebote kann dem nachfolgend 
wiedergegebenen  Vermerk der technischen und wirtschaftlichen Prüfung durch das 
Ingenieurbüro Hermann Rothenhöfer entnommen werden (auszugsweise und in Teilen leicht 
redaktionell abgeändert): 
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Erneuerung der Straßenüberführung (SÜ) Ettersbach 28 über Ettersbach in Simonswald, BW 

Nr. 603-601, hier: technisch/wirtschaftliche Prüfung der Angebote 

1. Allgemeines: 

Die o.g. Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben (VOB/A § 3 (1 )). 5 Interessenten forderten die 
Angebotsunterlagen an. Zum Submissionstermin am 12.11.2019, 11:00 Uhr, beim 
Bürgermeisteramt Simonswald, Talstraße 12, 79263 Simonswald, gingen 4 Angebote ein. 

2. Formale Prüfung der Angebote: 

Alle Angebote sind unterschrieben. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

3. Rechnerische Prüfung: 

Die Angebote wurden nachgerechnet. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

4. Kalkulatorische Prüfung: 

Siehe auch Preisspiegel. Die Einheitspreise zeigen die derzeit wettbewerbsüblichen 
Streuungen. 

5. Technische Prüfung: 

Da nur Angebote auf den Ausschreibungsentwurf abgegeben wurden, erübrigt sich eine 
weitere technische Prüfung. Die Angebote sind damit technisch gleichwertig. 

6. Wirtschaftliche Prüfung: 

Die Wettbewerbssituation ist in nachfolgender Tabelle dargestellt: 

 
Nr. Bieter Angebotspreis 

netto 

Angebotspreis 

brutto 

Verhältni

s 

Rang 

1 Bieter 1 358.809,04 Euro 426.982,76 Euro 118,34 % 2 

2 Bieter 2 400.169,99 Euro 476.202,29 Euro 131,98 % 3 

3 Bieter 3 402.707,42 Euro 479.221,83 Euro 132,82 % 4 

4 Karl Burger 

GmbH 

303.207,71 Euro 360.817,17 Euro 100,00 % 1 

 

Die Kostenberechnung im Zuge der Entwurfsplanung schließt mit netto 424.311,65 € = brutto 

504.930,86 € ab. 

 
Das wirtschaftlichste Angebot, welchem nach den Regelungen des Vergaberechts der 
Zuschlag zu erteilen ist, ist somit das Angebot der Firma Karl Burger GmbH mit einem 
Bruttoangebotspreis von 360.817,17 Euro  
 
Für die Maßnahme sind bisher für die vorbereitende Planung bereits Nebenkosten in Höhe 
von 20.452 Euro angefallen. Die eigentlichen Planungskosten belaufen sich nach den 
aktuellen Zahlen auf 90.700 Euro brutto. Die Gesamtkosten betragen somit derzeit rund 
472.000 Euro. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
Für den Brückenneubau ist im Haushalt für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 35.000 
Euro und in der Finanzplanung für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 225.000 Euro 
vorgesehen. Die fehlenden Deckungsmittel in Höhe von 212.000 Euro müssen somit im 
Haushalt für das Jahr 2020 zusätzlich bereitgestellt werden. Einnahmeseitig waren in der 
Planung für das Jahr 2020 Zuschussmittel in Höhe von 90.000 Euro eingeplant. Diese Mittel 
erhöhen sich nun auf 188.000 Euro. Per Saldo müssen somit aktuell 114.000 Euro 
nachfinanziert werden. Die derzeit außerplanmäßige Ausgabeverpflichtung mit Wirkung für 
das Jahr 2020 ist zulässig, da ein dringendes Bedürfnis zum Bau der Brücke besteht und der 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) für das Jahr 2020 nicht überschritten 
wird (§ 86 Abs. 5 Gemeindeordnung). Im Haushaltsplan 2020 waren allein für 
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Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Schloss VE´s in Höhe von 699.000 Euro 
eingeplant. 
 

 

Anlagen: 
 
   - / - 
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Gemeinde Simonswald Datum: 14.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Kevin Dufner 

Aktenzeichen: 
 

792.45 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/068/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Neubau Infopoint Kandel mit WC-Anlage - 
Kostenbeteiligung 
 

Beschlussvorschlag: Die Gemeinde Simonswald erklärt sich 
bereit, den „Infopoint“ Kandel durch einen 
einmaligen Betrag in Höhe von 25.000 € 
mitzufinanzieren unter der Voraussetzung, 
dass alle Belegenheitsgemeinden des 
Kandels sich ebenfalls beteiligen. 
 

 
Sachverhalt: 
 
Vor 10 Jahren wurden auf dem 1.242 m hohen Kandel unter dem Motto „Kandel – Berg der 
Kräfte“ insgesamt 42 mehrsprachig gehaltene Stelen zu verschiedenen Themen aufgestellt, 
um die Besucher über die einzigartige Berg- und Naturwelt des Kandel zu informieren. 
Ferner wurden drei Broschüren sowie im Jahr 2014 das Buch „Das Kandelbergland“ 
herausgegeben, um die auf den Stelen behandelten Themen zu vertiefen. Die Stelen – 
einschließlich der Konzeption – wurden damals finanziert vom Naturpark Südschwarzwald, 
dem Landkreis Emmendingen, den anliegenden Gemeinden (Glottertal nur teilweise) sowie 
von privaten Spendern und Sponsoren.  
 
Aufbauend auf diesem „Stelenprojekt“ soll nun auf der Kandelpasshöhe ein Gebäude aus 
heimischen Hölzern erstellt werden, in dem die Besucher eine kompakte Einführung zur 
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Lebenswelt des Kandels erhalten, z.B. Geologie, Vegetation, bäuerliche Lebenswelt, 
Historie, zu aktuellen Themen des Natur- und Umweltschutzes wie regenerativen Energien 
sowie nicht zuletzt zu touristischen Angeboten. Das Gebäude soll so gestaltet und 
ausgestattet werden, dass die Besucher für die unterschiedlichen Themen sensibilisiert, auf 
das Angebot im Kandelbergland neugierig gemacht sowie zu weiteren Besuchen motiviert 
werden. Das Informationszentrum, das unter dem Arbeitstitel „Infopoint“ geführt wird, soll 
daher als eine Art Eingangsportal Informationen rund um den Kandel bereithalten.  
 
Durch die geplante Integration einer modernen WC-Anlage in das „Infopoint“-Gebäude soll 
zudem auch ganz praktisch eine Verbesserung der infrastrukturellen Situation auf dem 
Kandel erreicht werden. Zusätzlich vorgesehen ist auch eine Umkleidemöglichkeit 
insbesondere für Wanderer. Nicht zuletzt wird das direkt neben der Bushaltestelle liegende 
Gebäude eine komfortable Warte- und Unterstellmöglichkeit für Fahrgäste des ÖPNV bieten. 
 
Unter Berücksichtigung von aktuellen Baukostensteigerungen seit den ersten Planungen 
wird derzeit von Baukosten von brutto 500.000 Euro ausgegangen. Darin enthalten sind 
Kosten in Höhe von ca. 84.000 Euro für die Gestaltung und Ausstattung des eigentlichen 
Infobereichs, konzeptioniert durch die Universität Freiburg, welche auch bereits das 
Stelenprojekt und das Kandelbuch wissenschaftlich und didaktisch entwickelt und begleitet 
und hat. 
 
Die Gesamtfinanzierung ist wie folgt vorgesehen: 
 

- Förderung aus dem LEADER-Programm: 162.427,00 Euro 
- Förderung Naturpark Südschwarzwald:   42.383,70 Euro 
- Landkreis Emmendingen: 100.000,00 Euro 
- Stadt Waldkirch: 75.000,00 Euro 
- 3 weitere Anrainergemeinden: je 25.000,00 Euro 

 
Die Restfinanzierung soll über bereits zugesagte und noch zu findende Sponsoren 
abgedeckt werden. 
 
Die Unterhaltungskosten für das Gebäude übernimmt der Landkreis Emmendingen, die 
Unterhaltung und den Betrieb der WC-Anlage die Stadt Waldkirch.  
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
Der von der Gemeinde Simonswald zu erbringende Finanzierungsanteil in Höhe von 25.000 
Euro muss als Investitionszuschuss im Finanzhaushalt 2020 dargestellt und finanziert 
werden. In den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt dann aufgrund der 
Bilanzierungsvorgaben im NKHR mit einer jährlichen Abschreibungsrate aus diesem 
Zuschuss belastet - Abschreibungsdauer: ca. 35 – 40 Jahre.   
 

 

Anlagen: 
 

- Lageplan, Grundriss, Ansichten 
- Vorstellung Konzeption Infopoint (Auszug) 
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Gemeinde Simonswald Datum: 14.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Tobias Scherzinger 

Aktenzeichen: 
 

797.33 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/066/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Breitbandversorgung Ortsteil Wildgutach 
 

Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird beauftragt, sich darum 
zu bemühen, den Ortsteil Wildgutach im 
Zuge der anstehenden Breitbandverlegung 
auf Gemarkung Gütenbach mit an das 
Backbone-Netz des Schwarzwald-Baar-
Kreises anzuschließen und die notwendigen 
Zuschussanträge zu den Baukosten zu 
stellen. Für den Fall, dass dieses Vorgehen 
funktioniert, wird der Ortsteil Wildgutach 
aus dem Deckungslückenmodell des 
Landkreises Emmendingen 
herausgenommen. 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Zweckverband Breitbandausbau Schwarzwald-Baar baut nach derzeitiger Planung bis 
Ende 2021 das Breitbandnetz in Gütenbach dergestalt aus, dass nahezu jedes Haus auf 
Gemarkung Gütenbach einen eigenen Glasfaseranschluss erhält. Zur Anbindung der 
Anwesen in der Gutenstraße (Heiligenhof etc.) verläuft die Leitungstrasse dazu auch ein 
Stück in der Kreisstraße über die Gemarkung Wildgutach (siehe beigefügter Lageplan). Vom 
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Zweckverband gibt es das Angebot, die Anwesen auf Gemarkung Wildgutach mit an das 
Glasfasernetz des Schwarzwald-Baar-Kreises anzuschließen (eigenes sogenanntes 
Backbone-Netz, unabhängig vom bestehenden Telefonnetz). Das bisherige Problem mit den 
beiden Vorwahlen im Ortsteil Wildgutach spielt bei diesem Modell keine Rolle mehr. Es 
können somit alle Anwesen in Wildgutach an das schnelle Netz angeschlossen werden. 
 
Aufgrund rechtlicher Regelungen kann der Zweckverband Schwarzwald-Baar allerdings 
Gebiete im Landkreis Emmendingen nicht in den dort beantragten Bundes- und 
Landeszuschuss mit aufnehmen, d.h. die Gemeinde Simonswald muss in Eigenregie bis 
zum Jahresende 2019 selbst den Bundeszuschuss (50 % der Kosten) für die Versorgung 
von sogenannten weißen Flecken beantragen. Zusammen mit dem nach Bewilligung des 
Bundeszuschusses dann ebenfalls noch zu beantragenden Landeszuschuss (40 % der 
Kosten), ergibt sich eine Förderung in Höhe von insgesamt 90 % der Baukosten. Eventuell 
wird der danach bei der Gemeinde verbleibende Kostenanteil von 10 % darüber hinaus noch 
vom Landkreis Emmendingen analog der vorgesehenen Regelung beim 
Deckungslückenmodell mit einem Anteil von weiteren 30 % gefördert. 
 
Im Bundesförderprogramm ist festgelegt, dass die Baukosten bis zum Verteilerkasten im 
Haus gefördert werden (FTTB – fibre to the building), d.h., der jeweilige Eigentümer 
bekommt den Glasfaseranschluss im Regelfall kostenlos bis ins Haus verlegt. Je nachdem, 
wie schnell die Zuschusszusage für die Bundesförderung nach Antragstellung bei der 
Gemeinde eingeht, kann die Ausschreibung der Arbeiten über den Zweckverband 
Schwarzwald-Baar mit erfolgen oder aber die Gemeinde muss die Ausschreibung separat 
selbst vornehmen. Dank der schon vor einiger Zeit in Auftrag gegebenen und kurz vor dem 
Abschluss stehenden Breitband-Masterplanung (Leerrohrkonzept) wird die für die 
Antragstellung benötigte grobe Kostenabschätzung bis Mitte Dezember vorliegen. Das 
vorgeschaltet zwingend durchzuführende Markterkundungsverfahren wird derzeit im 
Rahmen des Deckungslückenmodells beim Landkreis Emmendingen durchgeführt und endet 
am 08.12.2019 ebenfalls noch rechtzeitig. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
Die für die Verkabelung des Ortsteils Wildgutach anfallenden Baukosten sind in den 
Haushalten für die Jahre 2020 und 2021 einzustellen, ebenso die zu erwartenden 
Zuschüsse. Per Saldo muss die Gemeinde maximal 10 % der Baukosten aus Eigenmitteln 
finanzieren, bei zusätzlicher Bezuschussung durch den Landkreis eventuell auch noch 
weniger. Bis zur Verabschiedung des Haushalts im Januar 2020 stehen die zu 
veranschlagenden Kosten zumindest grob fest. 
 

 

Anlagen: 
 
Karte mit Trassenverlauf Breitbandnetz Gütenbach im Bereich Wildgutach   
 

 



 

 Sitz Villingen-Schwenningen 
Zweckverbandsvorsitzender: Sven Hinterseh 
Geschäftsführer: Jochen Cabanis 

Humboldtstrasse 11, 78166 Donaueschingen 
Telefon: 07721 / 913-5761 

 

 

Übersichtsplan Gütenbach 2. BA 
Ausschnitt: Trassenverlauf über Wildgutach 
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Gemeinde Simonswald Datum: 14.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Michael Disch 

Aktenzeichen: 
 

855.00 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/062/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Übernahme Revierdienst im Gemeindewald 
durch das Forstamt 
 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt gemäß dem 
Vertragsentwurf die Übernahme des 
Revierdienstes durch das Forstamt ab dem 
01. Januar 2020 
 

 
Sachverhalt: 
 
Zum Sachverhalt des oben genannten Beschlussvorschlags wird auf das Anschreiben vom 
Landratsamt Emmendingen - Forstamt mit Datum vom 15.10.2019 sowie auf den Vertrags-
Entwurf, siehe Anlage, verwiesen. 
 

Am 06. November 2019 fand diesbezüglich im Rathaus ein Vorgespräch mit den Vertretern 
des Forstamtes, Dr. Schreiner, Dr. Hepperle und Revierförster Baumann statt. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
Siehe Anschreiben Forstamt vom 15.10.2019 
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Anlagen: 
 

 Anschreiben Forstamt vom 15.10.2019, eingegangen am 06.11.2019 und per email 
am 12.11.2019 

 Vertrags-Entwurf zur Übernahme von Tätigkeiten  im forstlichen Revierdienst 
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Gemeinde Simonswald Datum: 18.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Tobias Scherzinger 

Aktenzeichen: 
 

855 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/069/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Kenntnisnahme 

 

 

Betrifft: Gemeindewald Simonswald - Vollzug 
Wirtschaftsjahr 2018 
 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat bestätigt den Vollzug des 
Wirtschaftsjahres 2018 im Gemeindewald 
mit einem Ergebnis von + 37.446 Euro. 
 

 
Sachverhalt: 
 
Wie aus der Anlage ersichtlich. Herr Bernhard Baumann als zuständiger Revierförster wird in 
der Sitzung kurz auf die Zahlen zum Wirtschaftsjahr 2018 eingehen.  
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
    
 

 

Anlagen: 
 
Formblatt KW 31 – Vollzugsaufstellung zum Wirtschaftsjahr 2018 im Gemeindewald 
Simonswald - Untere Forstbehörde   
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KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

Betrieb (Nr.)

28

Revier (Nr.)

22

Einschlag EFm 

o.R.

1.700 2.671

Einnahmen / Erlöse Ausgaben / Kosten Überschuss /
Kasse              
EUR

Verrechnung         
EUR

Kasse               
EUR

Verrechnung   
EUR

Zuschuss            
EUR

A Holzernte 143.703 0 61.995 9.817 71.890

B Kulturen 0 0 340 -340

C Waldschutz 0 0 0 0 0

D Bestandespflege 0 0 0 0 0

E Erschließung 0 0 6.942 470 -7.412

F Jagd 1.572 0 0 1.572

G Regiemaschinen 0 0 252 0 -252

J Biotoppflege 262

K Erholungseinrichtungen

L1 Betriebssteuern und Beiträge 0 0 2.554 0 -2.554

L2 Liegenschaften 562 0 0 0 562

L99
sonst. Gemeinkosten des 

Forstbetriebs
0 0 0 0 0

M Betriebskosten 0 0 99 -99

N
Betreuungskosten 

Wirtschaftsverwaltung
0 0 14.927 0 -14.927

P1 Lohnkosten Waldarbeiter 0 0 4.228 -4.228 0

P2 Bauhof Umlage 14.059 -6.059 -8.000

außerordentliche Nutzungen 0
innere Verrechnung 0
Kassenwirksame
 Beträge

145.837 105.657 40.179

Verrechnungen 0 0 0

Ergebnis 145.837 105.657 40.179
Abschreibungen /  Zuschuss- 

Auflösungen
1.629 4.362 -2.733

kalkulatorische Verzinsung 0 0

Ergebnis nach 
Abschreibungen, 
Verzinsung

37.446

Alle Beträge mit Umsatzsteuer

Anerkannt:

Ort, Datum Waldkirch  15.11.2019 Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

UFB-Nr. Untere Forstbehörde Gemeindewald  Simonswald Jahr

316 Emmendingen Obersimonswald 2018

Untere Forstbehörde Gemeindewald  Simonswald

Holzbodenfläche haH Jährliches Soll EFm o.R. Ausgeglichenes Soll EFm o.R.

284

BuA Bezeichnung

147.465 110.019

Aufgestellt:

Seite: 1 von 1 18.11.2019 
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Gemeinde Simonswald Datum: 18.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Tobias Scherzinger 

Aktenzeichen: 
 

855 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/070/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Gemeindewald Simonswald - Planung 
Wirtschaftsjahr 2020 
 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt den 
vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 für den 
Gemeindewald Simonswald mit einem 
geplanten Ergebnis von 5.768 Euro im 
Ergebnishaushalt und Investitionen in Höhe 
von 4.500 Euro sowie einem vorgesehenen 
Hiebsatz von 1.800 fm. 
 

 
Sachverhalt: 
 
Wie aus der Anlage ersichtlich. Herr Bernhard Baumann als zuständiger Revierförster wird in 
der Sitzung kurz auf die Planzahlen zum Wirtschaftsjahr 2020 eingehen.  
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
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Anlagen: 
 
- Formblatt KW 31 Ergebnishaushalt – Planaufstellung zum Wirtschaftsjahr 2020 im 

Gemeindewald Simonswald - Untere Forstbehörde 
-   Formblatt KW 32 Finanzplan 
 

 



KW 32

Betrieb (Nr.)

28

Revier (Nr.)

22

Einschlag EFm 

o.R.

1.800

Einnahmen / Erlöse Ausgaben / Kosten Überschuss /
Kasse              
EUR

Kasse               
EUR

Zuschuss            
EUR

 Maschinenweg am Dorerbühl  

250 lfm 

Abt 7/2

3.000 -3.000

Ersatzbeschaffung  Motorsäge 1.500 -1.500

0

außerordentliche Nutzungen 0

Kassenwirksame Beträge 0 4.500 -4.500

Verrechnungen 0 0 0

Ergebnis 0 4.500 -4.500

Alle Beträge incl. Umsatzsteuer

Anerkannt:

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Vermögenshaushalt     Plan

UFB-Nr. Untere Forstbehörde
Gemeindewald  Simonswald  Jahr

316 Emmendingen 2020

Holzbodenfläche haH Jährliches Soll EFm o.R. Ausgeglichenes Soll EFm o.R.

284 1.700 1.659

Waldkirch 14.11.2019

BuA

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Gemeindewald  Simonswald

KW 31  Plan Seite: 1 von 2 18.11.2019 



KW 31

Betrieb (Nr.)

28

Revier (Nr.)

22

Einschlag EFm 

o.R.

1.800

Einnahmen / Erlöse Ausgaben / Kosten Überschuss /
Kasse              
EUR

Verrechnung         
EUR

Kasse               
EUR

Verrechnung   
EUR

Zuschuss            
EUR

A Holzernte 102.600 0 52.800 3.000 46.800

B Kulturen 0 0 300 400 -700

C Waldschutz 0 0 1.000 100 -1.100

D Bestandespflege /Kalkung 0 0 400 700 -1.100

E Erschließung 0 0 6.820 450 -7.270

F Jagd 1.468 0 0 1.468

G Maschinen, Fahrzeuge 0 0 400 300 -700

L1
Betriebssteuern und 

Beiträge
0 0 1.800 0 -1.800

L2 Hütten, Versicherung 562 0 1.620 0 -1.058

L 99
sonst. Gemeinkosten des 

Forstbetriebs
0 0 800 0 -800

M Betriebskosten 0 0 50 0 -50

N
Betreuungskosten 

Wirtschaftsverwaltung
0 0 19.400 0 -19.400

P1 Lohnkosten Waldarbeiter 0 0 4.950,00 -4.950 0

P2 Bauhof Umlage 5.400 -5.400

Kassenwirksame 
Beträge

104.630 95.740 0 8.890

Verrechnungen 0 0 0

Ergebnis 104.630 95.740 8.890
innere Verrechnung 

Zuschüsse Auflösungen
1.628 1.628

Abschreibungen 4.750 -4.750

Verzinsung Anlagekapital

Ergebnis nach 
Abschreibungen

5.768

Alle Beträge incl. Umsatzsteuer

Anerkannt:

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt     Plan

UFB-Nr. Untere Forstbehörde

Gemeindewald  Simonswald
 Jahr

316 Emmendingen 2020

100.490

Holzbodenfläche haH Jährliches Soll EFm o.R. Ausgeglichenes Soll EFm o.R.

283 1.700 1.659

BuA Bezeichnung

106.258

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Gemeindewald  Simonswald

Waldkirch   14.11.2019

KW 31  Plan Seite: 2 von 2 18.11.2019 
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Gemeinde Simonswald Datum: 14.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Michael Disch 

Aktenzeichen: 
 

854.71 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/065/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Antrag "Holzlagerplatz - Am Mattenhof" 
 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat lehnt die Ausweisung 
eines Holzlagerplatzes an der 
Gemeindestrasse „Am Mattenhof“ ab 
 

 
Sachverhalt: 
 
Vorgeschichte: 
Das Thema Holzlagerplatz war schon 2014 Thema, welches per email Oktober 2014 an den 
damaligen Bürgermeister Scheer von Revierleiter Baumann vorgetragen wurde. Damals ging 
es um einen Sammelplatz für Kleinsortimente wie Buntlaubholz oder sonstige 
Randsortimente mit einer Fläche von ca. 100 m². Von einer prekären Situation, wie im 
vorliegenden Antrag erwähnt, war zu dieser Zeit nicht die Rede. Am 09. Dezember 2014 
wurden in Anwesenheit von Förster Baumann, Herrn Schneider, Bürgermeister Scheer und 
SB Disch drei mögliche Standorte (Mattenhof  -  Bauhof  - Niederbruck Grundstück 
Weisenhof / Wehrlehof) Vorort besichtigt. Dort kam man zum Ergebnis, dass der Standort 
Mattenhof und Bauhof verkehrstechnisch nicht geeignet sind. Der Vorschlag den früheren 
Holzlagerplatz am Hofbauernweg in Richtung Metzgerhäusle zu aktivieren, wurde aus Sicht 
von Herrn Baumann, für die Fuhrleute unwirtschaftlichen, abgelehnt. 
 

Es wurde Förster Baumann nahegelegt, mit den privaten waldbesitzenden 
Grundstückeigentümern an der Niederbruck Gespräche zu führen. Aus diesen Gesprächen 
wurde von Förster Baumann gemeldet, dass ablehnender, von privater Seite, dem Ansinnen 
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gegenüber zu stehen, wohl nicht geht. 
Durch Förster Baumann wurde im August 2019 erneut das Thema Holzlagerplatz Mattenhof 
angesprochen. Daraufhin wurde am 02. September 2019 eine schriftliche Umfrage bei allen 
Anliegern durchgeführt. Es wurde die Frage gestellt, ob die Anlieger mit einer Einrichtung 
eines Holzlagerplatzes am Mattenhof einverstanden wären. Von 14 befragten Anliegern 
kamen 13 Rückläufer mit 1 Befürwortung, 1 Enthaltung und 11 Ablehnungen zurück. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen werden die Namen der Umfragebeteiligten nicht erwähnt. 
 

Mit Datum vom 31. Oktober 2019 ging bei der Gemeindeverwaltung der Antrag, siehe 
Anhang, der FBG Simonswald ein. In diesem Antrag wird ein Holzlagerplatzes am Mattenhof 
nun mit einer Größe von 500 m² (20m x 25m) favorisiert. 
 

Aus Sicht der Verwaltung sprechen folgende Punkte gegen einen Holzlagerplatz am 
Mattenhof: 
 

 Eindeutiges und ablehnendes Votum der Anlieger. 

 Zusätzliche Beeinträchtigung der Umgebung, wegen bereits vorhandenen 
Zaunanlagen und privaten Brennholzlager- und Verarbeitungsplatz in angrenzender 
Nachbarschaft. 

 Ein Be- und Entladen ist neben der Straße wegen unbefestigtem Untergrund nicht 
möglich, Gelände fällt von der Straße ab, LKW findet keinen festen Stand. 

 Anlieger werden durch das Be- und Entladen immisionstechnisch gestört durch 
klappernde Holzzange, laufender LKW-Motor, ausleuchten des Lagerplatzes durch 
Scheinwerfer und Rangieren der Holztransport-LKW‘s im Kreuzungsbereich 
Mattenhof/Farnhof/Hofbauernweg. 

 Durch die geplante Buswendeschleife Mattenhof wird dem Pächter ein großer Teil der 
auf der Ebene bewirtschaftenden Fläche genommen. Dafür wurde ihm die Auflösung 
des Wanderparkplatzes zugesagt, damit diese Fläche wieder von ihm in Gänze 
bewirtschaftet werden kann. Die Wanderparkplätze werden im Bereich der 
Buswendeschleife berücksichtigt. 

 Im Sommer sind die Holztransporte recht früh unterwegs, somit ruhestörend für die 
direkten Anlieger, unter anderem auch von dadurch ausgelöstem Hundegebell in 
unmittelbarer Nähe, wie durch den Hundehalter in der Rückmeldung bei der Umfrage 
explizit hingewiesen wird. 

 

Mit Datum vom 07. November 2019 wurde, ohne den Dienstweg einzuhalten, der Antrag 
mittels email von Herrn Baumann alle Gemeinderäte, und in CC an Herrn Hug, dem früheren 
2. Vorsitzenden der FBG Simonswald, an Herrn Stratz, dem jetzigen 2. Vorsitzenden der 
FBG Simonswald, an Förster Maier und an Bürgermeister Schonefeld, von der 
Dienstadresse des Landratsamtes Emmendingen aus, verschickt. 
Diese email wurde von Seiten der Verwaltung per email an alle Gemeinderäte und 
Verwaltung am 08. November durch das Hauptamt für als gegenstandslos erklärt. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
Bei Ablehnung des Antrages fallen keine finanziellen Mittel an.  

 

Anlagen: 
 

 Antrag FBG Simonswald 
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Gemeinde Simonswald Datum: 14.11.2019 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Tobias Scherzinger 

Aktenzeichen: 
 

792.81 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/064/2019 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 27.11.2019 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Zustimmung zu vorgesehenen Beschlüssen 
der Gesellschafterversammlung der Elztal & 
Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. 
KG am 02.12.2019. 
 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beauftragt die Vertreter der 
Gemeinde Simonswald in der Gesell-
schafterversammlung in der Sitzung am 
02.12.2019 

1.  dem Wirtschafts- und Finanzplan 2020 
sowie den geplanten Projekten und 
Investitionen für das Jahr 2020 in der 
vorliegenden Fassung zuzustimmen, 

2. der im Sachverhalt beschriebenen 
Vorgehensweise in Bezug auf die 
Leistungsverrechnung für das Jahr 
2019 zuzustimmen. 

 

 
Sachverhalt: 
 
Die Gesellschafterversammlung der Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG 
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wird am 02.12.2019 unter anderem über den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 sowie über 
geplante Projekte und Investitionen für das Jahr 2020 abstimmen.  
 
Vorab muss den Vertretern der Gemeinde Simonswald in der Gesellshafterversammlung 
mittels Gemeinderatsbeschluss ein entsprechender Auftrag zur Abstimmung erteilt werden 
(Weisungsrecht der Gemeinde gegenüber den Vertretern der Gemeinde in der 
Gesellschafterversammlung, § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung). Die Erläuterungen zum 
Investitionsplan und zum Wirtschaftsplan sowie die Planentwürfe selbst sind als Anlage 
beigefügt. 
 
Eine weitere Entscheidung steht noch zum Wirtschaftsjahr 2019 an: Durch massive 
Probleme bei der Umsetzung der „Qualitätsoffensive Mountainbike im ZweiTälerLand“ fielen 
im Jahr 2019 die eingestellten Investitionen für die entsprechende Infrastruktur sowie die 
Umsetzung der dazu geplanten Marketingmittel zu großen Teilen nicht an. Um einen 
höheren Gewinn zu vermeiden, wird vorgeschlagen die Leistungsverrechnungen an die 
Gesellschafter dementsprechend anzupassen. Eine weitere Option ist die unbare 
Verrechnung von Teilen der Leistungsverrechnung mit den Gesellschafterdarlehen. Die 
Geschäftsführung soll beauftragt werden, mit dem Steuerbüro Stratz die bestmögliche 
Verfahrensweise zu besprechen und umzusetzen. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
Der von der Gemeinde Simonswald im Jahr 2020 zu tragende Leistungsverrechnungsanteil 
beträgt laut dem vorliegenden Erfolgsplan 116.891,85 Euro (2019: 114.283,34 Euro), wobei 
2.338,98 Euro auf Unterhaltungsaufwendungen für den Schwarzwälder Hüttenwinkel 
entfallen. Die Gesamtsumme ist im Haushalt für das Jahr 2020 auf Kostenstelle 5750.0005 
Tourismus einzuplanen. 
 

 

Anlagen: 
 
- Erläuterung zu den für 2020 geplanten Projekten und Investitionen 
- Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2020 
- Investitionsplan 2020, Wirtschafts- und Finanzplan 2020, Übersicht Marketing-Budget 
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